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Zusammenfassende Analyse 

Der Rohstoffabbau geht mit Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für die Bergleute einher. Um diese 

Risiken zu reduzieren wurde die Konvention 176 (C176)
1
 durch die Internationale Arbeitsorganisation 

(ILO) entwickelt und trat 1998 in Kraft. Diese hält fest, dass die Gesundheit und Sicherheit von 

Bergleuten zu schützen ist. Zudem werden Mitbestimmungsrechte für Arbeitnehmer und ein 

bergbauspezifisches Risikomanagement eingefordert. Die dazugehörige Empfehlung 183 (R183) der 

ILO enthält Umsetzungsbeispiele.  

C176 ist der erste Standard, der beispielsweise spezifische Risiken des Bergbausektors wie 

Steinschlag berücksichtigt. Durch die Umsetzung in nationales Recht erhalten Arbeitgeber und –

nehmer einklagbare Rechte und Pflichten. Mit der Ratifizierung der Konvention verpflichten sich 

Regierungen zur Umsetzung. Da die Konvention verbindlich in die nationale Gesetzgebung zu 

integrieren ist, haben viele Länder C176 allerdings nicht ratifiziert. Bisher haben sich 30 Länder zur 

Umsetzung der Konvention verpflichtet. Arbeitnehmerverbände wie IndustriALL fordern von 

Bergbauländern wie Chile, in denen es zu Unfällen im Bergbausektor kam, zur Ratifizierung von C176 

auf. Der Standard deckt neben Arbeitsschutz-, Gesundheits- und Genderthemen auch das 

Themenfeld Umwelt ab.  

Zielsetzung 

Die ILO hat zum Ziel, soziale Gerechtigkeit sowie die international anerkannten Menschen- und 

Arbeitsrechte zu fördern (ILO 2015e). ILO setzt sich für eine menschenwürdige Arbeit in Freiheit, 

Sicherheit und Würde ein (Sengenberger 2005). Durch C176 sollen Gesundheits- und 

Arbeitssicherheitsmaßnahmen speziell im Bergbausektor etabliert, und die Mitspracherechte von 

Arbeitnehmern gestärkt werden (ILO 1995a). R183 fordert, die Auswirkungen der Bergbauaktivitäten 

auf die umliegende Umwelt und Bevölkerung bestmöglich zu reduzieren (ILO 1995b). 

Themenfeld 

Umwelt 

 Emissionen (Luft, Wasser, Boden) 

 Bergbauabfälle 

 Lärmbelastung 

Die negativen Einflüsse auf die Umwelt, wie beispielsweise durch Emissionen, sollen auf ein Minimum 

begrenzt werden. Durch nationale Gesetze und Regelungen soll sichergestellt werden, dass es 

rechtlich einklagbare Anforderungen an die sichere Lagerung, den Transport und die Entsorgung von 

gefährlichen Substanzen und Bergbauabfällen
2
 gibt. Weiterhin muss es Regelungen zur 

Renaturierung von alten Bergwerken geben.  

Sozial 

 Arbeitsschutz 

 Gesundheit der Bevölkerung 

 Gender-Themen 

 
1
 Im folgenden Text wird entweder C176 oder die Konvention gesagt.  

2
 Engl. : waste produced at the mine  
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Soziale Aspekte stehen im Fokus des Standards. Ziel ist es, sowohl die beschäftigten Bergleute als 

auch die lokale Bevölkerung vor den negativen Auswirkungen des Bergbaus zu schützen. Nach der 

Ratifizierung müssen gesetzliche Vorgaben zu Arbeitssicherheit und -zeiten sowie zu 

Mitbestimmungsrechten der Arbeitnehmer eingeführt oder verbessert werden. Diese Regelungen 

umfassen Rechte und Pflichten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Zentral sind die Vermeidung von 

und der Umgang mit Arbeitsunfällen.  

Thematische Relevanz für den Bergbausektor 

Die Konvention wurde speziell für den Bergbausektor geschaffen. C176 gilt für den Abbau aller 

Mineralien. Die Gewinnung von Erdöl und –gas sind explizit ausgeschlossen. Zudem gilt die 

Konvention für alle Maschinen, Ausrüstungen, Anwendungen, Anlagen und Gebäude, die im Rahmen 

von Bergbautätigkeiten genutzt werden (ILO 1995a). Nach der Ratifizierung müssen bestimmte 

Arbeitssicherheitsmaßnahmen gesetzlich eingeführt und umgesetzt werden. Die Umsetzung des 

Standards ist besonders dort von hoher Relevanz, wo bisher nur unzureichende gesetzliche 

Regelungen bestehen (Oraee et al. 2011). 

Abdeckung 

C176 kann weltweit von Staaten ratifiziert werden. Die Ratifizierung ist freiwillig.  

Da die Umsetzung nach Ratifizierung verbindlich ist, haben viele rohstoffreiche Länder die Konvention 

nicht ratifiziert.
3
 Chile zum Beispiel hat trotz Aufforderungen von Nichtregierungsorganisationen (NRO) 

und Arbeitnehmerverbänden C176 noch nicht ratifiziert.  

Bisher haben 30 Länder die Konvention ratifiziert (siehe Abbildung 1). Mit Ausnahme der Türkei ist die 

Konvention in 29 Ländern in Kraft getreten (ILO 2015d). 

 
3
 Die Ratifizierung von C176 bedeutet in der Regel, dass die nationalen Arbeitsschutz- und Mitbestimmungsgesetze strikter 
werden, wodurch die Flexibilität des Arbeitsmarktes sinkt und die Arbeitskosten steigen können. Daher sinkt die 
Wahrscheinlichkeit der Ratifizierung von C176 in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit (Boockmann 2003). Insbesondere 
ressourcenreiche Ländern, in denen weniger strikte Arbeitsschutz- und Mitbestimmungsgesetze bestehen, verzeichnen häufig 
hohe Arbeitslosenzahlen, da andere Wirtschaftssektoren neben dem Rohstoffsektor schwach ausgeprägt sind (Crncic 2014). 



UmSoRess Steckbrief  2015 003 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Dynamik 

Artikel 18 der Konvention besagt, dass sie 12 Monate nach der Ratifizierung durch mindestens zwei 
Länder in Kraft tritt. 1997 ratifizierten die ersten Länder die Konvention, sodass diese 1998 in Kraft trat 
(ILO 1998). In Abbildung 2 ist die Entwicklung der Anzahl der Ratifizierungen dargestellt. Von 1997 bis 
2003 wurde C176 von 20 Staaten ratifiziert. Danach verlangsamte sich die Zunahme an Mitgliedern. 
Bis 2015 stieg die Anzahl auf 30 Mitglieder (ILO 2015d). 

Abbildung 2: Entwicklung der Anzahl von Ratifizierungen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Türkei unterzeichnete die Konvention als bislang neustes Mitglied 2015, nachdem in Folge eines 

Grubenunglücks in Soma mit 301 Toten über 70.000 Unterschriften für eine Unterzeichnung von C176 

gesammelt wurden (Erdil 2014, Hurriyet Daily News 2014). 
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Abbildung 1: Karte der Mitgliedsstaaten 
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Implementierung und Wirksamkeit 

Implementierung 

Die ILO ist ein ausführendes Organ der Vereinten Nationen, deren Aufgabenschwerpunkt auf 

Arbeitsschutz und Arbeitsrechten liegt. Die ILO wurde 1919 mit der Hauptaufgabe gegründet, 

international akzeptierte Arbeitsnormen mitauszuhandeln und festzulegen (Windfuhr 2002). 185 

Staaten sind Mitglied der ILO (Stand Juli 2015). 

Die ILO entwickelt Konventionen und Empfehlungen. Konventionen umfassen grundlegende 
Prinzipien und können von Staaten freiwillig umgesetzt werden. Empfehlungen enthalten detaillierte 
Verhaltensregeln, wie eine Konvention umgesetzt werden kann. Sie enthalten keine technischen 
Anweisungen oder Richtwerte (Oraee et al. 2011). Konventionen werden entwickelt, wenn die Leitung 
der ILO eine wachsende globale Herausforderung identifiziert und sie auf die Agenda der International 
Labour Conference setzt. Das International Labour Office erarbeitet einen Konventionsentwurf, der an 
die am Gesetzgebungsfahren teilnehmenden Regierungs-, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter 
gesendet wird. Diese können in einem zweistufigen Prozess Anmerkungen vornehmen, die vom 
International Labour Office aufgegriffen werden. Bei der Konferenz können die genannten Akteure den 
ausgearbeiteten Konventionsentwurf mit einer 2/3-Mehrheit annehmen (ILO 2015b). 

Die Entscheidung über die Umsetzung von C176 ist unverbindlich. Wird die Konvention von Staaten 

ratifiziert, müssen sie diese in nationales Recht umsetzen. Entsprechend müssen sich dann die 

Bergbauunternehmen des Landes verbindlich an die Konvention halten (ILO 1995a).  

Die Konvention stellt die Basis für die Einführung und Implementierung von Gesundheits- und 

Sicherheitsmaßnahmen im Bergbau dar und enthält Mindestanforderungen für diese. 

Empfehlungen wie R183 beinhalten mögliche Implementierungsmaßnahmen. Sie dienen der 

Orientierung und sind unverbindlich (Jennings 2001). Die Konvention wird erst nach Konsultationen
4
 

zwischen Regierungs- und Arbeitnehmervertretern auf nationaler Ebene umgesetzt (ILO 1995a). Es 

können bestimmte Bergwerkkategorien
5
 von der Konvention ausgeschlossen werden, wenn sie in den 

Bereichen Arbeitsschutz und –sicherheit deutlich hinter anderen Bergwerken liegen und eine 

Ratifizierung des gesamten Bergbausektors verhindern würden. Bleiben einzelne Bergwerkkategorien 

bei der Ratifizierung von C176 außen vor, muss ein Plan zur Erfüllung der Konvention für die 

ausgeschlossenen Bergwerkkategorien erarbeitet werden (ILO 1995a). In Abbildung 3 ist der 

Ratifizierungsprozess dargestellt. Für die offizielle Registrierung eines Landes muss der 

Generaldirektor der ILO über die Ratifizierung von C176 informiert werden. C176 muss zwölf Monate 

nach der Ratifizierung in Kraft treten. Ein Jahr nach der Registrierung können Staaten 

Austrittsgesuche stellen. Ein Austritt ist jedoch erst nach zehnjähriger Anwendung der Konvention 

möglich (ILO 1995a). Die Ratifizierung wird automatisch um zehn Jahre verlängert, sofern der 

Mitgliedsstaat nicht während der Laufzeit ein Austrittsgesuch stellt (ILO 1995a).  

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 
4
 Bei den Konsultationen werden auch die Auswirkungen von Arbeitszeitlänge, Nacht- und Schichtarbeit auf die Gesundheit und 
Sicherheit der Bergbauleute berücksichtigt und entsprechende Konditionen ausgehandelt (ILO 1995b).  

5
 Engl.: Certain categories of mines. 

Abbildung 3: Ratifizierungsprozess 



UmSoRess Steckbrief  2015 005 

 

Die Konvention wird durch nationale Gesetze und Regelungen umgesetzt. Regierungen sind in der 

Verantwortung – unter Berücksichtigung nationaler Praktiken und Gegebenheiten
6
 – kohärente 

Sicherheits- und Gesundheitsstrategien zu entwickeln, umzusetzen und ihre Umsetzung regelmäßig 

zu kontrollieren. Die Konvention adressiert in mehreren Artikeln die Rechte und Pflichten von 

Regierungen, Bergbauunternehmen und Bergleuten (ILO 1995a). Der Staat soll ebenso den 

Bergleuten aus dem Kleinbergbau das Wissen über die Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen 

vermitteln (ILO 1995b).  

Eine zuständige nationale Behörde soll zur Überprüfung und Durchsetzung der nationalen 

Regelungen und Gesetze geschaffen werden und die Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen in 

Bergwerken überwachen sowie die Inspektion
7
 der Bergwerke durch staatliche beauftragte Prüfer 

sicherstellen. Zudem sollen Bericht- und Untersuchungsmaßnahmen für gefährliche Unfälle eingeführt 

und Statistiken darüber geführt werden (ILO 1995a). Arbeitnehmern sollen gewisse Rechte und 

Pflichten zugewiesen bekommen und sie sollen in Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen 

einbezogen werden (ILO 1995a). In den Regelungen und Gesetzen soll festgelegt werden, welcher 

Bedarf an Bergwerkrettung, Erster Hilfe und medizinischen Einrichtungen besteht. Bergleute sollen im 

Untertagebau mit Atemschutzgeräten ausgestattet werden und es sollen sanitäre Anlagen sowie 

ausreichend Trinkwasser bereitgestellt werden. Außerdem soll die sichere Lagerung, der Transport 

und die Entsorgung von Gefahrenstoffen geregelt werden (ILO 1995a). 

Durch C176 sind die Bergbauunternehmen dazu verpflichtet, vorsorgende und schützende 

Maßnahmen zur Risikobeseitigung, -kontrolle und -minimierung umzusetzen. Die Unternehmen 

sollen sichere Arbeitssysteme schaffen und die Arbeitnehmer mit Schutzausrüstung
8
 vor bestehenden 

Risiken
9
 schützen (ILO 1995a). Die Schutzausrüstung muss den Bergleuten kostenlos zur Verfügung 

gestellt werden (ILO 1995b). Zur Minimierung der Risiken sollen Maßnahmen wie die Etablierung 

eines Kommunikationssystems oder die Stabilisierung des Untergrunds in den Arbeitsbereichen 

umgesetzt werden. Das Bergbauunternehmen soll Risikostrategien entwickeln und regelmäßige 

Bewertungen, Monitoring und Kontrollen durchführen. Solche Pläne sollen für jedes Bergwerk erstellt 

werden (ILO 1995a). Des Weiteren gibt C176 vor, wie die Bergbauunternehmen im Fall von 

physischen, chemischen oder biologischen Gefahren vorgehen sollen und wie sie die Arbeitnehmer 

durch verpflichtende Trainings und verständliche Anweisungen mit den Gesundheits- und 

Sicherheitsbestimmungen vertraut machen sollen (ILO 1995a). 

Arbeitnehmer und ihre Vertreter sollen das Recht haben, Unfälle und Risiken ihrem Arbeitgeber und 

der zuständigen Behörde zu melden, sowie Aufklärung und Untersuchungen über bestehende 

Sicherheits- und Gesundheitsrisiken einzufordern. Des Weiteren sollen sie vom Bergbauunternehmen 

über mögliche Arbeitsrisiken informiert werden sowie das Recht haben, sich bei Gefahrenfällen vom 

Arbeitsplatz zu entfernen
10

 und einen Gesundheits- und Sicherheitsverantwortlichen zu bestimmen 

(ILO 1995a). Letzterer nimmt an den Sicherheitsinspektionen des Bergbauunternehmens teil, kann 

unabhängige Experten heranziehen und sich regelmäßig mit dem Bergbauunternehmen über 

Gesundheits- und Sicherheitsangelegenheiten beraten.  

 
6
 Engl.: National conditions and practices. 

7
 Von den Inspektionen sind schriftliche Protokolle anzufertigen, die am Bergwerk einsehbar sind (ILO 1995b). 

8
 Dies umfasst Überrollschutzaufbauten und Schutzaufbauten gegen herabfallende Gegenstände, Sicherheitsgurte, vollständig 
geschlossene Überdruckkabinen, separate Sicherheitskammern, Notfallduschen und Augenwaschstationen (ILO 1995b). 

9
 Mögliche Risiken umfassen Feinstaubexplosionen, Austritt von entflammbaren, giftigen und gesundheitsschädlichem Gas, 
gefährliche Dämpfe und Substanzen, Abgase von Dieselmotoren, Sauerstoffmangel, radioaktive Strahlung, Lärm und 
Vibrationen, hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, mangelnde Beleuchtung und Luftzufuhr, spezifische Gefahren bei 
Arbeit in engen Räumen, großer Höhe oder Tiefe, bei manuellem Betrieb, aufgrund des technischen Geräts oder der Elektrik. 
Es können auch Risikokombinationen vorliegen (ILO 1995b). 

10
 Ist der Arbeiter am Arbeitsplatz akut gefährdet - das heißt besteht eine ernstzunehmende Gefahr für die Gesundheit oder für 
seine Sicherheit, ist dem Arbeitnehmer erlaubt seine Arbeit niederzulegen. Der Arbeitgeber muss in diesem Fall den Lohn 
fortzahlen. Der Arbeitnehmer kann eine alternative Arbeit im Unternhemen ausüben (ILO 1995b). Zudem sollen Frauen eine 
Lohnfortzahlung während Schwangerschaft und Stillzeit erhalten (ILO 1995b). 
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Die Bergleute sind dazu verpflichtet sich an die Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen zu 

halten und auch auf die Einhaltung durch ihre Kollegen zu achten. Sie dürfen kostenlos 

Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen. Für Verletzte oder Kranke, die ihre ursprüngliche 

Tätigkeit nicht mehr ausführen können, sollen Reintegrations- und Rehabilitationsmaßnahmen 

angeboten werden (ILO 1995b). Des Weiteren sollen sie im Falle vermuteter oder identifizierter 

Risiken den unmittelbaren Vorgesetzten darüber informieren und generell mit dem Arbeitgeber zur 

erfolgreichen Umsetzung der Konvention zusammenarbeiten (ILO 1995a). Dadurch soll auch der 

Dialog zwischen Arbeitgebern und –nehmern gestärkt werden (ILO 1995a). 

Die ratifizierten Staaten sollen alle fünf Jahre Bericht über die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Konvention an die ILO erstatten. Die Regierungen müssen den Arbeitgebern und –nehmern den 

Bericht zugänglich machen, sodass sie diesen kommentieren können. Arbeitgeber und –nehmer 

können ihre Anmerkungen direkt an die ILO richten. Das Monitoring der durch die Regierungen 

eingereichten Berichte wird von zwei Ausschüssen durchgeführt: Ein Expertenausschuss prüft 

die technischen Angaben und kann detailliertere Informationen fordern sowie Nachfragen stellen. Ein 

Ausschuss zur Anwendung von Konventionen und Empfehlungen
11

 prüft, ob die Angaben der 

Regierungsberichte mit den Inspektionsergebnissen
12

 übereinstimmen. Der Anwendungsausschuss 

orientiert sich am Ergebnis des Expertenausschusses (Landau und Beigbeder 2008). Die ILO prüft die 

Berichte und bietet den Mitgliedsstaaten Unterstützung bei der Umsetzung der Konvention an 

(Jennings 2000). Die ILO hat keine direkten Mittel um ratifizierte Mitglieder, die gegen die 

Konvention verstoßen, zu sanktionieren. Allerdings kann sie Verstöße öffentlich machen (Baccini und 

Koenig-Archibugi 2011). Darüber hinaus können sie anderen Organisationen mit direkten 

Sanktionsmechanismen wie die World Trade Organization (WTO) auf Konventionsverstöße von 

Regierungen aufmerksam machen und ihnen die Anwendungen von Sanktionen empfehlen (Onida 

2008, FES 1999). 

Wirksamkeit 

C176 ist das Fundament zur Verbesserung nationaler Arbeitsschutzregelungen im 

Bergbausektor. Die Konvention ist der einzige international anerkannte Sicherheits- und 

Gesundheitsstandard für Arbeitsplätze im Bergbau (Oraee et al. 2011). Durch das Fehlen von 

technischen Richtwerten ist der Standard für jeden Staat anwendbar, da lokale Gegebenheiten bei 

der Ausgestaltung und Festlegung von Richtwerten berücksichtigt werden können und sollen 

(Oraee et al. 2011).  

Arbeitnehmerverbände wie IndustriALL Global Union
13

 versuchen in vielen Ländern wie Ghana oder 

Chile die Regierung zur Ratifizierung von C176 zu bewegen (Dilger 2010). Auch neuere Standards 

wie die Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) oder die Global Reporting Initiative (GRI) 

greifen auf die Vorgaben von C176 zurück (GRI 2013, IRMA 2014). Dies zeigt, dass C176 immer noch 

als eine wichtige und sinnvolle Maßnahme zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen gesehen 

wird.  

Generell können C176 und R183 durch staatliche Vorgaben und dem mit der Ratifizierung 

einhergehenden internationalen Monitoring zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im 

Bergbausektor beitragen. Beispielsweise war der Standard der erste, der das bergbauspezifische 

Risiko von Steinschlag berücksichtigte (Jennings 2000). Des Weiteren sind Staaten, die die ILO-

Konventionen umsetzen, zu einer genauen Angabe von Arbeitsunfällen verpflichtet (Oraee et al. 

2011). Dies erhöht die Transparenz und damit einhergehend den Druck auf Staaten Veränderungen 

einzuleiten, wenn ihre Zahlen im Vergleich zu anderen Staaten sehr hoch sind.  

 
11

 Engl.: Committee on Application of Conventions and Recommendations. 

12
 Die zuständige staatliche Behörde ernennt Inspektoren, die die Umsetzung der Konvention überwachen (ILO 1995a).  

13
 IndustriALL Global Union vertritt 50 Millionen Arbeiter aus 140 Ländern des Energie- und Bergbausektors sowie des 
produzierenden Gewerbes (IndustriALL Global Union 2015). 
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Die ILO gesteht ein, dass die Umsetzung der Konvention effektiver überwacht und die Änderung 

unzureichender nationaler Gesetze aktiver eingefordert werden muss. Weiterhin weißt die ILO darauf 

hin, dass sie aktiver für die Ratifizierung von C176 eintreten und enger mit Arbeitnehmerverbänden 

wie IndustriALL kooperieren könnte (ILO 2012). 

Die ILO prüft die Einhaltung von C176 und weist ratifizierte Mitglieder über eine unzureichende 

Umsetzung hin. Beispielsweise wurde Simbabwe bereits mehrfach zur Einreichung detaillierter 

Informationen zur rechtlichen Umsetzung von C176 angemahnt (ILO 2015a). Aufgrund der fehlenden 

Sanktionsmechanismen hat die ILO jedoch keine rechtliche Möglichkeit aktiv gegen staatliche 

Verstöße gegen C176 vorzugehen. Laut Windfuhr (2002) wollen die Staaten eine negative, öffentliche 

Berichterstattung vermeiden, doch scheint dies nicht für eine effektive Umsetzung der Konvention in 

allen ratifizierten Staaten auszureichen.  

Kritische Diskussion: Stärken des Standards 

 C176 und R183 stellen zusammen eine gute Basis für nationale Arbeitsschutzregelungen im 

Bergbausektor dar.  

 Der Standard zeichnet sich dadurch aus, dass er als Erster auch bergbauspezifische Risiken wie 

Steinschlag berücksichtigt (Jennings 2000). 

 Die Konvention bietet genügend Spielraum, um an lokale Bedingungen angepasst in die nationale 

Gesetzgebung integriert zu werden (Oraee et al. 2011). 

 Eine Stärke eines ILO-Standards ist, dass die Einhaltung von der ILO überwacht wird und 

eingefordert werden kann. 

 Der Standard ist relevant. Seine Ratifizierung wird von Arbeitnehmern eingefordert und der 

Standard in anderen Initiativen aufgegriffen (Dilger 2010). 

 Durch die Berichtspflicht, zum Beispiel im Falle von Unfällen in Bergwerken, steigt die Transparenz 

(Oraee et al. 2011). Hiermit erhöht sich auch der Druck auf Staaten und Unternehmen sich zu 

verbessern, falls ihre Zahlen im Vergleich zu anderen Ländern oder Unternehmen erhöht sind. 

Kritische Diskussion: Schwächen des Standards 

 Eine generelle Schwäche von ILO-Standards ist, dass Verstöße nicht von der ILO sanktioniert, 

sondern Verbesserungen nur angemahnt werden können (Baccini und Koenig-Archibugi 2011).  

 Die ILO könnte für eine effektivere Umsetzung des Standards einstehen und sich für eine weitere 

Verbreitung der Konvention stark machen. Eine engere Kooperation mit Arbeitnehmerverbänden 

wäre ebenfalls anzustreben um Synergien verstärkt zu nutzen (ILO 2012). 
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